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Stellungnahme des Aufsichtsrats zu dem Gegenantrag des Aktionärs Hans-Hen-

ning Wolff 

Auf der Basis eines ausführlichen und den Vorschriften entsprechenden Auswahlprozesses hat 

der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Prüfungsausschusses in 2020 den Wechsel des Ab-

schlussprüfers zu Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY) vorgeschlagen. 

Diesem Vorschlag hat die Hauptversammlung am 8. Juli 2020 zugestimmt. Nach gründlicher 

Prüfung und basierend auf einer Empfehlung des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat 

den vorliegenden Wahlvorschlag unterbreitet, für 2021 wiederum EY zum Abschlussprüfer zu 

wählen. 

EY zeichnete sich im Verlauf der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2020 durch ein 

professionelles und gewissenhaftes Prüfungsvorgehen aus. Der Aufsichtsrat hat keinen Grund, 

an der Eignung und Integrität des für die Salzgitter AG zuständigen Prüfungsteams von EY zu 

zweifeln. Die handelnden Personen zeigen ein hohes Maß an Geschäftsverständnis und verfü-

gen nach Auffassung insbesondere des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats über die erfor-

derlichen Qualifikationen und Erfahrungen für eine qualitativ hochwertige Prüfung.  

Der Aufsichtsrat hält daher an seinem Vorschlag fest, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2021 zu wählen. 


